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Wesentliche Erläuterungen zum (ungeprüften) Jahresabschluss des  
Jahres 2018 gemäß § 112 Abs. 9 HGO 

 
 

 

Verlauf des Haushaltsjahres 2018 
 

 
Die Haushaltssatzung 2018 wurde am 31.01.2018 durch die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Söhrewald beschlossen.  
Mit der 19. Sitzung der Gemeindevertretung vom 30.05.2018 erfolgte die Änderung 
des § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2018. Der 
Kassenkredithöchstbetrag wurde von 3.500.000,00 Euro auf 4.300.000,00 Euro 
heraufgesetzt. Die Genehmigung des Haushaltsplanes 2018 durch die 
Kommunalaufsicht des Landkreis Kassel erfolgte zum 14.06.2018. 
 
Im Haushaltsplan 2018 betrug das ordentliche Ergebnis 111.999 EUR und das 
Jahresergebnis 111.999 EUR.  
 
Nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2018  weist das ordentliche Ergebnis 
zum 31. Dezember 2018 einen Überschuss in Höhe von 497.440,62  € aus.  
Bei dem außerordentlichen Ergebnis ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 
6.040,86 €. 
Das Jahresergebnis beträgt  503.481,48 €.  
 
Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses ist auf den Ertrag aus dem 
Landesausgleichsstock (einmalig für die Fehlbeträge 2009 – 2011) in Höhe von 
461.900 € zurückzuführen.  
 
 
 

 

Wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen in der Ergebnisrechnung 
 

 
 
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber der Planung 
Mehreinnahmen von 1.238,06 € zu verzeichnen. 
 
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber der Planung 
Mehreinnahmen von 35.085,31 €, insbesondere durch höhere Erträge im Bereich der 
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, zu verzeichnen. 
 
Bei den Kostenersatzleistungen und  -erstattungen reduziert sich der Planansatz 
um 67.039,50 €. 
Dies liegt u.a. an geringeren Kostenerstattungen im Bereich der Reparatur von 
Wasserhausanschlüssen, sowie für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen. 
 
Im Bereich der Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 
gesetzlichen Umlagen wurden im Berichtsjahr Einnahmen von insgesamt 
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4.352.245,35 Euro generiert. Entgegen dem Ansatz (4.375.967,00 Euro) für das Jahr 
2018 wurden somit um 23.721,65 Euro niedrigere Einnahmen  
erreicht. Diese Entwicklung beruht im Wesentlichen auf deutlich geringeren Erträgen 
bei den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer. Der Ansatz für 2018 
beträgt hier 2.738.093,00 Euro, wobei letztlich nur Erträge in Höhe von 2.615.996,46 
Euro realisiert werden konnten. Durch die Auflösung von Rückstellungen für die 
Kreisumlage (65.810,61 Euro) und die Schulumlage (38.273,65 Euro) konnte dies 
allerdings weitgehend neutralisiert werden. 
 
Bei den Erträgen aus Transferleistungen (Familienleistungsausgleich) werden 
höhere Einnahmen in Höhe von 4.800,99 €  realisiert. 
 
Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen haben sich um 513.953,73 € 
gegenüber der Planung erhöht. Die erheblichen Mehreinnahmen sind auf den Ertrag 
aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von 461.900 €, sowie den erstmaligen 
Ertrag im Rahmen der vom Land Hessen geförderten Kindergartenfreistellung 
zurückzuführen. 
 
Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten haben sich gegenüber dem 
Planansatz um 18.072,76 € erhöht. Erstmalig wurde die Auflösung von Sonderposten 
im Rahmen des KIP Programmes durchgeführt.  
 
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird im Vergleich zur Planung ein Plus 
von 15.675,11 € realisiert. 
U.a. wurde die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen und 
Pauschalwertberichtigungen verbucht. Insgesamt liegt die Summe der sonstigen 
ordentlichen Erträge bei 255.615,11 €. 
 
Die ordentlichen Erträge betragen insgesamt 9.762.920,78 € 
und liegen damit um 498.745,78 € über dem Planansatz.  
 
Im Jahr 2018 erhöhen sich die Personalaufwendungen um 38.385,83 € auf 
2.907.909,47 €.  Im Bereich der sonstigen Aufwendungen für Altersversorgung 
schlagen allein 24.362,11 € für Altersteilzeitrückstellungen zu Buche. 
 
Die Versorgungsaufwendungen (Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen) 
betragen 165.509,22 € und fallen um 19.725,86 € höher als geplant aus. 
 
Für das Berichtsjahr wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
mit 1.160.677,00 Euro veranschlagt. 
Die Aufwendungen lagen letztlich bei 1.196.834,20 Euro und lagen somit um 
36.157,20 Euro über dem Haushaltsansatz. Diese Abweichung resultiert ursächlich 
aus höheren Aufwendungen für Strom. 
Auf dieser Position wurde mit Aufwendungen in Höhe von 137.935,75 Euro geplant. 
Die realisierten Aufwendungen belaufen sich auf 160.147,83 Euro. Die Abweichung 
in Höhe von 22.212,08 resultiert aus einer Korrekturbuchung, welche für die Jahre 
2016 und 2017 nachgeholt werden musste. Die verwendete  
Finanzsoftware hat – bedingt durch einen Programmfehler – eine Abgrenzung 
fehlerhaft durchgeführt und den Stromaufwand in 2017 zu niedrig ausgewiesen. 
Weiterhin sind die Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und 
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Gerichtskosten - Ingenieurbauwerke - um 4.436,35 Euro höher ausgefallen als 
geplant (Ansatz: 3.531,30 Euro; Ist: 7.967,65 Euro). 
 
 
Die Abschreibungen liegen mit 128.959,26 € über dem Planansatz in Höhe von 
837.456 €. Diese Erhöhung ist zurückzuführen auf erhöhte Einzel- und 
Pauschalwertberichtigungen, sowie deutlich gestiegene Abschreibungen im Bereich 
der Fahrzeuge und Sachanlage/Infrastrukturvermögen. 
 
Im Bereich der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 
besondere Finanzaufwendungen wurde für das Berichtsjahr ein Gesamtbetrag an 
Aufwendungen in Höhe von 749.777,59 Euro  
veranschlagt. Die tatsächlichen Aufwendungen erreichten mit 701.059,18 Euro eine 
Abweichung vom  Ansatz von 48.718,41 Euro. Diese hat ihren wesentlichen 
Ursprung bei den Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. 
(Plan: 490.000,00 Euro; Ist: 451.385,00 Euro). 
 
Durch geringere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage reduzieren sich die 
Steueraufwendungen um 30.652,48 € auf 3.199.854,52 €.   
 
Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 9.140.970,70 €. 
und liegen damit um 143.369,12 € über dem Planansatz. 
 
Die Finanzerträge fallen mit 18.954,73 € um 1.136,27 € geringer aus als im  
Haushaltsansatz geplant.  
 
Die Aufwendungen aus Zinsen und anderen Finanzaufwendungen sinken 
gegenüber dem Ansatz in Höhe von 184.949 € um 41.484,81 € auf insgesamt 
143.464,19 €.  
Deutlich geringere Kredit- und Überziehungszinsen durch die HESSENKASSE, 
sowie insgesamt niedrigere Bankzinsen sind die Begründung dafür. 
 
Die außerordentlichen Erträge betragen 23.166,95 €.  
Dieser Betrag ergibt sich im Wesentlichen aus jahresabschlussbedingten 
Bestandsberichtigungen, sowie Erträgen aus Einzelwertberichtigungen und aus der 
Veräußerung von Vermögensgegenständen. 
  
Bei den außerordentlichen Aufwendungen werden Kosten in Höhe von  
17.126,09 €  verbucht. 
In diesem Betrag sind hauptsächlich die periodenfremden Aufwendungen enthalten, 
das heißt Aufwendungen, die wirtschaftlich nicht zum gerade abzurechnenden 
Zeitabschnitt gehören. 
 
Im außerordentlichen Ergebnis ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von  
6.040,76 €.  
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Vermögensentwicklung und Erläuterungen zur Bilanz 
 

 
AKTIVA 
 
Die Bilanzsumme ist zum 31.12.2018 gegenüber dem Vorjahr um 983.323,27 € auf 
20.395.330,87 € gestiegen.  
 
Das Anlagevermögen hat sich von 18.587.520,88 € um 84.052,40 € auf 
18.671.573,28 € erhöht.  
 
Die Finanzanlagen sind um 4.782,48 € auf 2.058.161,21 € gestiegen.  
 
Die Forderungen betragen insgesamt 1.326.748,33 €. Insgesamt stiegen die 
Forderungen unter Pos. 2.3 der Bilanz um 588.720,57 € gegenüber dem Vorjahr. 
Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus dem Zugang einer Forderung aus 
sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land in Höhe von 461.900,00 
Euro. Hierbei handelt es sich um eine Zuweisung aus dem Landesausgleichstock. 
Weiterhin ergeben sich erhöhte sonstige Forderungen durch 
Rechnungsabgrenzungen. 
 
Die flüssigen Mittel betragen zum 31.12.2018 insgesamt 331.044,63 €.  
 
Bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist die Veränderung zum Vorjahr 
nur geringfügig. Diese betrugen zum 31.12.2018 65.964,63 € (Vorjahr 68.213,49 €). 
Der Bestand resultiert im Wesentlichen aus Abgrenzungsposten für Lieferungen und 
Leistungen in Höhe von 45.698,56 Euro. Die Abgrenzung der Beamtenbezüge für 
Januar 2019 beläuft sich auf 12.436,83 Euro. 
 
 
PASSIVA 
 
Das Eigenkapital setzt sich aus der Nettoposition, den gesetzlichen und freien 
Rücklagen sowie der Ergebnisverwendung zusammen. 
Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Eigenkapital von 1.928.381,26 € um 
2.299.543,01 € auf 4.227.924,27 €.  
Diese positive Entwicklung resultiert aus dem hälftigen Ablösebetrag der 
„HESSENKASSE“ in Höhe von 1.796.061,53 Euro, dem  
ordentlichen Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 497.440,62 Euro sowie dem 
außerordentlichen Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 6.040,86 Euro. 
  
 
Die Netto-Position des Eigenkapitals verändert sich gegenüber 2017 von 
8.239.892,93 € um 3.851.678,32 € auf 4.388.214,61 €. 
Diese Entwicklung resultiert aus der Fehlbetrags-Verrechnung, welche im Rahmen 
des § 25 Abs. 3 GemHVO im Zuge der „HESSENKASSE“ eröffnet wurde und die 
allerdings nur bis zum 31.12.2018 möglich ist. 
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Die Gemeinde Söhrewald hat zum 31.12.2018 folgende verbleibenden Fehlbeträge 
verrechnet: 

Netto-Position zum 31.12.2017 = 8.239.892,93 € 

   

Verrechnung ordentlicher Jahresfehlbetrag 2011 (Rest) - 561.186,18 € 

Verrechnung ordentlicher Jahresfehlbetrag 2012 - 999.556,74 € 

Verrechnung ordentlicher Jahresfehlbetrag 2013 - 945.587,78 € 

Verrechnung ordentlicher Jahresfehlbetrag 2014 - 629.538,29 € 

Verrechnung ordentlicher Jahresfehlbetrag 2015 - 312.777,99 € 

Verrechnung ordentlicher Jahresfehlbetrag 2016 - 264.875,55 € 

Verrechnung ordentlicher Jahresfehlbetrag 2017 - 138.155,79 € 

   

Netto-Position zum 31.12.2018 = 4.388.214,61 € 

 
Der Bilanzausweis beträgt im ordentlichen Ergebnis somit 0,00 €.  
Das außerordentliche Ergebnis aus Vorjahren verändert sich gegenüber 2017 von 
 -152.113,73 € auf -160.290,34 €. 
Das außerordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres beträgt 0,00 €. 
 
Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen setzen sich zusammen 
aus Zuweisungen vom öffentlichen Bereich (Bund, Land und Gemeinde), Zuschüsse 
vom nicht öffentlichen Bereich und Investitionsbeiträge und haben sich von 
6.269.642,00 € im Vorjahr auf 5.935.037,49 € verringert. 
 
Die Sonderposten für den Gebührenausgleich verzeichneten im Jahr 2018 einen 
geringfügigen Zuwachs von 2.667,23 € auf 246.065,22 €.  
 
Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen haben sich von 
2.017.599,00 € um 25.416,00 € auf 2.043.015,00 € erhöht. 
 
Die Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem 
Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von 
Steuerschuldverhältnissen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 
104.084,26 € auf 346.110,81 €. Diese Entwicklung geht aus der Auflösung von 
Rückstellungen für die Kreisumlage (65.810,61 €) und Schulumlage (38.273,65 €) 
hervor. 
 
Der Bestand an sonstigen Rückstellungen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr 
um 10.957,07 € auf 132.016,89 €  und resultiert wesentlich aus den Zuführungen zu 
den Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben (957,07 Euro) sowie Zuführungen 
zu den Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten (10.000,00 Euro). 
 
Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind von 4.536.988,66 € auf 
4.293.525,72 € gesunken.  
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Finanzentwicklung und Finanzrechnung 
 
 

Per Stichtag 31.12.2018 wurde der Kontokorrentkredit der Gemeinde Söhrewald bei 
der Kasseler Sparkasse nicht in Anspruch genommen.  
 
Die Finanzrechnung schließt für das Jahr 2018 in den Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit mit 8.664.790,71 € ab.  
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 8.172,922,20 €. 
Somit besteht ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in 
Höhe von 491.868,51 €.  
 
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit 114.519,45 € und die 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 1.015.904,94 € ab.  
Demnach kommt es zu einem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe 
von 901.385,49 € 
 
Die Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten beträgt insgesamt 15.000,00 €.  
Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes (KIP) wurde für den 
Produktbereich 55301 ein Darlehen in Höhe von 15.000,00 Euro (Projekt: 55301-05, 
Beschaffung Lautsprecheranlagen Friedhöfe, Vertragsnummer 7501627494) bei der 
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WiBank) aufgenommen. 
 
Die Auszahlung für die Tilgung der Darlehen beträgt 245.140,84 €. 
 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Söhrewald hat am 18.08.2020 den 
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 nach § 112 Abs. 9 HGO festgestellt. 
 
Der Jahresabschluss 2018 wurde am 19. August 2020 an die Revision des 
Landkreises Kassel zur Prüfung übergeben. 
 
 
 
 
Sonja Zufall 
Leiterin 
Fachbereich 2 – Finanzen 
 
Söhrewald, den 19. August 2020 

 

 

 

 

 

Anlagen: Vermögensrechnung / Ergebnisrechnung / Finanzrechnung   
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